
  

Sprechzeiten: Konto der Kreisverwaltung: 

Kontoinhaber: Landkreis Uckermark 
Sparkasse Uckermark 
IBAN: DE67170560603424001391 
BIC: WELADED1UMP 

Steuernummer: 
062/149/01062 

Telefon-Vermittlung:  
03984 70-0 

Internet: 
www.uckermark.de 

Mo. u. Do.: 08:00 bis 12:00 Uhr  
Di.: 08:00 bis 12:00 und  
 13:00 bis 17:00 Uhr 
Fr.:  08:00 bis 11:30 Uhr 

Der Landkreis Uckermark stellt für E-Mails mit qualifiziert elektronisch signierten Dokumenten die zentrale E-Mail-Adresse landkreis@uckermark.de zur 
Verfügung. Für alle anderen E-Mail-Adressen der Kreisverwaltung wird der rechtsverbindliche Zugang ausdrücklich nicht eröffnet. 
 

Landkreis Uckermark 
Der Vorsitzende des Kreistages 
 
 
Kreisverwaltung Uckermark, Karl-Marx-Straße 1, 17291 Prenzlau 

Nebenstelle:  

Dezernat:  

Amt: Büro des Landrates 

Bearbeiter(in): Herr Brämer 

Zimmer-/Haus-Nr.: 224 / 1 

Telefon-Durchwahl: 03984 / 70 1004 

Telefax: 03984 / 70 4099 

 
 
Herrn 
Jens Koeppen 
Grüner Ring 26 
16306 Berkholz-Meyenburg 

 
- über Kreistagsbüro - 

 

E-Mail: landkreis@uckermark.de 

 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum 

   22.Juni 2015 

 
 
Ihre Anfrage AF/318/2015 - Verteilung von Einladungen über das Kreistagsbüro 
 
 
Sehr geehrter Herr Koeppen, 
 
in Ihrer Anfrage zur Verteilung von Post bzw. Einladungen von Dritten, die an die 
Mitglieder des Kreistages gerichtet sind, beziehen Sie sich insbesondere auf die Ver-
teilung der Einladung der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik 
Brandenburg e.V. (SGK Brandenburg) zur Veranstaltung „Kommunale Strukturen 
und Verwaltungsreform“ am 16. Juni 2015 im Dominikanerkloster Prenzlau durch 
das Kreistagsbüro. 
 
Das Kreistagsbüro leitet die an die Mitglieder des Kreistages gerichtete Post gleich 
einer Poststelle an diese weiter. Bei offenen Einladungen oder Informationen von 
Dritten gibt es gemäß der im Ältestenrat festgelegten Verfahrensweise eine Abstim-
mung mit mir als Vorsitzenden des Kreistages zur Weiterverteilung. Die Weiterlei-
tung durch das Kreistagsbüro erfolgt dann gemäß der Festlegung durch den Kreis-
tagsvorsitzenden. Zur benannten Verfahrensweise gab es Ihrerseits bereits eine An-
frage im Kreistag am 23.06.2010 zur Weiterleitung der Information „Bienen, Vögel, 
Menschen – Die Zerstörung der Natur durch Elektrosmog“. In Beantwortung Ihrer 
damaligen Anfrage wurde Ihnen u. a. die festgelegte Verfahrensweise dargestellt. 
Diese ist bis zum heutigen Tag unverändert gültig.  
 
Grundsätzlich gibt es bei der Weiterleitung offener Einladungen und Informationen 
an die Mitglieder des Kreistages durch Dritte keine Einschränkungen, es sei denn, 
der Kreistagsvorsitzende versagt diese auf der Grundlage der ihm durch Festlegung 
des Ältestenrates eingeräumten Kompetenz. 
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Ich habe im konkreten Fall keine Einschränkung zur Weiterleitung der oben benann-
ten Einladung der SGK Brandenburg erkennen können und auch auf Grund der Ak-
tualität der Thematik mein Einverständnis zur Weiterleitung der Einladung erteilt. 
Entsprechend wurde die Verteilung durch das Kreistagsbüro vorgenommen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Wolfgang Seyfried 
 


